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FORSCHUNG/RECHERCHE

Marcel Aebi, Cornelia Bessler

Sexuelle Straftaten von Minderjahrigen.
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Kanton Ziirich

Die in den letzten zehn Jahren zunehmende Anzahl
von Jugendstrafurteilen in Sachen Verstosse gegen die
sexuelle Integritdt zeigen die Notwendigkeit auf, wis-
senschaftlich fundierte Empfehlungen betreffend den
Umgang mit minderjdhrigen Jugendlichen, welche ein
Sexualdelikt begangen haben, geben zu konnen. In der
Ziircher Studie wurden alle Urteile zu Delikten gegen die
sexuelle Integritdt untersucht, welche von Minderjdhri-
gen zwischen 2000 und 2008 im Kanton Ziirich veriibt
wurden. Es erfolgte eine systematische Analyse der Straf-
akten. Die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung
sind: Die Ursachen und Formen von sexuellen Ubergrif-
fen durch Jugendliche sind sehr unterschiedlich. Die
wichtigsten Risikofaktoren fiir sexuelles Fehlverhalten
sind soziale Reifungsdefizite, familidre Probleme und an-
tisoziale Einstellungen der Jugendlichen in ihrer Adoles-
zenzentwicklung. Im Weiteren zeigt sich, dass bei Jugend-
lichen, welche wegen Sexualdelikten verurteilt wurden,
ein eher geringes Risiko besteht, dass sie erneut ein se-
xuelles Delikt veriiben. Hingegen wurde ein deutlich ho-
heres Risiko fiir zukiinftige Delikte im nicht sexuellen
Bereich gefunden. Schliesslich hat sich der Umgang mit
minderjdhrigen Straftdtern in den letzten Jahren profes-
sionalisiert.

Fiir die forensischen Abkldrungen von Minderjahrigen,
die ein Sexualdelikt begangen hatten, braucht es eine
standardisierte Herangehensweise. Insbesondere sollten
die jugendlichen Téter vor dem Hintergrund ihres jewei-
ligen Entwicklungsalters, ihrer kulturellen Herkunft und
den aktuellen Entwicklungsaufgaben, denen sie sich zu
stellen haben, beurteilt werden. Eine Weiterentwicklung
von standardisierten Risikobeurteilungsinstrumenten
zur Beurteilung der Gefahr von weiteren sexuellen, aber
auch nicht sexuellen Delikten ist notwendig. Weiter sind
die Entwicklung und der Einsatz von Praventionspro-
grammen zur Aufklarung betreffend die Gesetzgebung
und zur Sensibilisierung beziiglich Formen von sexueller
Gewalt bei médnnlichen Jugendlichen angezeigt.
Schliisselworter: Sexualdelinquenz — minderjahrige Se-
xualstraftiter — Jugendkriminalitdit — Legalprognose —
Riickfdlligkeit — Begutachtung.

Ces dix derniéres années, nous constatons une augmen-
tation des jugements pénaux de mineurs dans des affaires
d’atteinte a l'intégrité sexuelle. Cela montre la nécessité
de pouvoir donner des recommandations scientifiques en
lien avec des jeunes ayant commis des actes sexuels. Dans
I'enquéte zurichoise, tous les jugements relatifs a des in-
fractions contre l'intégrité sexuelle qui mettent en cause
des mineurs, entre 2000 et 2008 dans le canton de Zurich,
ont été examinés. Une analyse systématique des dossiers
pénaux a été menée. Différents résultats se dégagent de
cette enquéte. Tout d’abord, les raisons et les formes des
actes de violence sexuelle commis par des jeunes, sont
tres différentes. Ensuite, les principaux facteurs de risque

de comportements sexuels déviants sont le manque de
maturité sociale, les problémes familiaux et les attitudes
antisociales des jeunes dans leur développement d'ado-
lescent. Par ailleurs, les jeunes ayant été condamnés pour
des infractions a caractere sexuel courent un moindre
risque de récidive. En revanche, le risque de commettre
des infractions a caractere non sexuel est plus élevé. En-
fin, la relation avec les auteurs mineurs d'infractions s’est
professionnalisée ces derniéres années.

Il faut une approche standardisée pour mener une exper-
tise forensique concernant les mineurs ayant commis une
infraction sexuelle. Il faut évaluer ces derniers en tenant
compte de leur 4ge, de leur stade de développement et des
exigences y relatives. Il est essentiel de développer des
outils standardisés d’évaluation du risque de commission
d'une infraction (sexuelle et non sexuelle). Il faut déve-
lopper et utiliser des programmes de prévention afin
d’étendre la connaissance de la législation et sensibiliser
T'opinion a I'égard de la violence sexuelle chez les jeunes
hommes.

Mots-clés: délinquance sexuelle — jeunes auteurs d'in-
fractions sexuelles — criminalité juvénile — pronostic
1égal — récidive - expertise.

Due to the increasing amount of juvenile convictions for
sexual offenses in the past ten years, scientifically based
recommendations for juvenile interventions are needed.
The Zurich Study encompasses all convictions of crimes
against sexual integrity that have been committed by ju-
veniles between 2000 and 2008 in the Canton of Zurich.
Judicial files were analysed systematically. The most im-
portant findings of the study are: Aetiology and forms of
sexually abusive behaviours differed significantly be-
tween juvenile offenders. Social maturity deficits, familial
problems and general antisocial attitudes during the ado-
lescence are important risk factors for sexually abusive
behaviours. Furthermore, juveniles who have been con-
victed of a sexual offense were found to have a rather low
risk for sexual re-offense but show an increased risk for
committing non-sexual crimes in the future. Finally, the
professional handling of juvenile offenders has improved
over the past years. :

A standardized procedure is necessary in forensic assess-
ments of juveniles who have sexually offended. Particu-
larly, in the assessment of juvenile offenders the develop-
mental age, cultural roots and actual developmental tasks
of the juvenile should be considered. A further improve-
ment of standardized risk assessment tools to estimate
the risk of further sexual but also non-sexual re-offenses
is necessary. In addition, the development and implemen-
tation of prevention programs that address the education
on legal issues and a sensitisation regarding the forms of
sexual violence in male adolescents are needed. :
Keywords: sexual offenses — juvenile sexual offender —
youth crime - risk assessment - recidivism — forensic
assessment.

SZK | RSCI S)C

Heft 1/12 | 17



FORSCHUNG/RECHERCHE

MARCEL AEBI, CORNELIA BESSLER Sexuelle Straftaten von Minderjdhrigen

1.  Einleitung

Sexuelle Ubergriffe von Kindern und Jugendli-
chen sind in den letzten Jahren mit spektakulé-
ren Fallen wie in Ziirich-Seebach oder Rhaziins
in den Fokus der 6ffentlichen Aufmerksamkeit
geriickt. In der Schweiz, wie auch in anderen
europdischen Ldndern, hat die Zahl der Ver-
urteilungen von Minderjdhrigen wegen Sexual-
delikten trotz einiger Schwankungen in den
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Wiahrend zwischen 1999 und 2003 noch
313 Minderjahrige wegen sexueller Notigung
und 340 Minderjdhrige wegen sexueller Hand-
lungen mit Kindern verurteilt wurden, waren in
den folgenden fiinf Jahren bereits 421 bzw.
443 Urteile diesbeziiglich zu verzeichnen (Bun-
desamt fiir Statistik, 2010). Dies entspricht einer
Zunahme von ca. 30%. Trotz dieser deutlichen
Zahlen bleibt weitgehend unklar, ob Jugend-
liche heutzutage mehr und héufiger Sexualde-
likte begehen als friiher. Die verdnderte Gesetz-
gebung, die verbesserte rechtliche Aufklarung
der Bevolkerung sowie die in den letzten Jahren
gestiegene Sensibilitdt fiir solche Delikte in der
Gesellschaft lassen vermuten, dass heute mehr
Sexualdelikte durch Jugendliche zur Anzeige
gelangen als frither. Wie die zunehmenden Ver-
urteilungen auch immer zu verstehen sind, es
bleibt die Frage, was denn mit den minderjahri-
gen Tiatern geschehen soll und mit welchen
Massnahmen weitere Delikte am ehesten ver-
hindert werden konnen.

In den letzten zwei Jahren war im Kanton
Zirich ein Riickgang der Jugenddelinquenz um
ca. 20% zu verzeichnen, der auch Delikte gegen
die sexuelle Integritdt umfasst (Oberjugend-
anwaltschaft des Kantons Ziirich, 2011). Die Ur-
sachen dieser erfreulichen Entwicklung sind
bisher weitgehend unklar. Die weiterhin unge-
brochene konsequente Anordnung von Strafen
und Schutzmassnahmen bei delinquent gewor-
denen Jugendlichen konnte eine mégliche Ur-
sache fiir die nun abnehmenden Zahlen dar-
stellen.

Vor dem Hintergrund der mit dem Thema
verbundenen Emotionen driften die Meinun-
gen, welche juristischen Konsequenzen bei
minderjdhrigen «Sexualstraftdtern» angebracht
sind, oft weit auseinander. Der hdufig gedusser-
ten Forderung nach hédrteren Strafen liegt die
Hoffnung zugrunde, dass damit das Problem
besser in den Griff zu bekommen sei und wei-
tere erneute Delikte zu vermeiden seien. Inwie-
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fern Strafen als Intervention allein bei jugend-
lichen «Sexualstraftitern» einen Einfluss auf
deren Verhalten haben, ist umstritten (Bishop,
2000). Die Justizbehorden kénnen aber gemaéss
dem seit 2007 in Kraft getretenen neuen Ju-
gendstrafrecht Massnahmen und Strafen vika-
risierend anordnen. Grundsdtzlich kénnen so
Strafen in Form von Freiheitsentzug, Arbeits-
einsdtzen oder Bussen parallel zu entsprechen-
den pddagogischen oder therapeutischen Mass-
nahmen angeordnet werden.

Die 2009/2010 durchgefiihrte «Ziircher Stu-
die» mochte wissenschaftliche Grundlagen fiir
den Umgang mit sexuell delinquenten Jugend-
lichen schaffen, um damit Hilfestellungen fiir
sozialpolitische, juristische und therapeutische
Interventionen zu geben. Im Folgenden wird
erst das methodische Vorgehen beschrieben.
Danach werden die Minderjahrigen, welche
ein Sexualdelikt begangen haben, sowie ihre
Taten und die betroffenen Opfer beschrieben.
Anschliessend werden die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen zweier bereits publizierten
Teilstudien zusammengefasst, welche auf der
Basis der gleichen Stichprobe erarbeitet wur-
den und welche sich mit den strafrechtlichen
Riickfillen und deren Vorhersagen (Aebi, Platt-
ner, Steinhausen & Bessler, 2011) sowie mit
der Kategorisierung der minderjahrigen Tater
(Aebi, Vogt, Plattner, Steinhausen & Bessler,
2011) befassen. Weiter werden Kriterien, welche
Anlass gaben eine Begutachtung anzuordnen,
und die Qualitdt dieser Gutachten evaluiert
und diskutiert. Schliesslich werden allgemeine
Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Un-
tersuchung gezogen.

2. Methode

2.1 Stichprobe

Es wurden die strafrechtlichen Akten und
Gutachten aller Jugendlichen, welche im Kan-
ton Ziirich zwischen 2000 und 2008 wegen ei-
nes Sexualdeliktes verurteilt worden sind, un-
tersucht. Pornographiedelikte wurden fiir die
vorliegende Auswertung nicht berticksichtigt.
22 Fdlle mussten von der Untersuchung ausge-
schlossen werden, da die zugrundeliegenden
Akten nicht mehr zugidnglich waren. Weiter
wurden die neun weiblichen Tdterinnen, wegen
der geringen Anzahl, aus statistischen Griinden
aus der Studie ausgeschlossen. Es bleibt aber
festzuhalten, dass Sexualdelinquenz ein iiber-
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wiegend ménnliches Phidnomen darstellt. Die
untersuchte Stichprobe umfasste somit 223
zwischen 10- und 18-jdhrige maénnliche Ju-
gendliche, die wegen Verstossen gegen die se-
xuelle Integritdt, wie sexuelle Handlungen mit
einem drei Jahre jlingeren Opfer, Vergewalti-
gung oder sexuelle Notigung, sexuelle Beldsti-
gung oder Exhibitionismus verurteilt worden
sind.

2.2 Instrumente

Die Akten und Gutachten wurden mittels eines
Codierungsschemas ausgewertet (Aebi & Vogt,
2009), welches zuvor in Anlehnung an ein ent-
sprechendes Instrument fiir erwachsene Straf-
tdter (Nedopil & Grass, 1988) entwickelt wurde.
Fir die Pradiktion von strafrechtlichen Riick-
fallen wurde die deutsche Fassung (Schmelzle,
2004) des «Juvenile Sex Offender Assessment
Protocols» (J-SOAP-II; Prentky & Righthand,
2003) sowie die «Sexual Offense Severity Scale»
(Aylwin et al., 2000) eingesetzt. Die sexuellen
und nicht sexuellen Riickfille wurden im Okto-
ber 2009 nach durchschnittlich 4,3 Jahren
(Standardabweichung 2,5 Jahre) anhand der
Auswertung der offiziellen Datenbank (Rechts-
informationssystem des Kantons Ziirich) erho-
ben, wobei erneute Strafverfahren im Jugend-
strafrecht sowie auch erneute Delikte im Er-
wachsenenalter erfasst wurden.

2.3 Statistische Analyse

Zur Beschreibung der erhobenen Daten wur-
den Mittelwerte und Héaufigkeiten errechnet.
Statistische Unterschiede wurden mit t-Tests
oder Chi2-Testsermittelt.Logistische Regressio-
nen wurden fiir die Pradiktion von strafrechtli-
chen Riickfdllen und zur Analyse der Kriterien
zur Begutachtung verwendet. Zur Bestimmung
von den Kriminalitdtsdimensionen wurde eine
Faktorenanalyse durchgefiihrt (siehe Taterty-
pen und Kriminalitdtsdimensionen Seite 12).

3. Zusammenfassung und Inter-
pretation der Ergebnisse

3.4 Nationalitdt und soziale Schicht

Bei der Verurteilung waren die Jugendlichen in
der «Ziircher Studie» im Durchschnitt 15,7 Jah-
re alt. 38.6% der Jugendlichen in der Untersu-
chung waren bei der Verurteilung unter 15 Jah-
re. Im Vergleich dazu waren nur 23.0% der
Jugendlichen unter 15 Jahre, wenn man die ge-

samten, also auch die nichtsexuellen Jugendur-
teile im Kanton Ziirich in dieser Zeit bertick-
sichtigt (Bundesamt fiir Statistik, 2010). Sexual-
delikte werden also im Vergleich zu anderen
Jugenddelikten vermehrt von jiingeren Téatern
begangen. Noch deutlicher wird dies, wenn man
das Alter zum Tatzeitpunkt bericksichtigt.
Demgemdss waren die Jugendlichen bei der
Tat im Durchschnitt 13,9 Jahre. Mehr als %3 der
minderjahrigen Tater waren zum Tatzeitpunkt
unter 15 Jahre alt. Insgesamt ist also festzuhal-
ten, dass die jugendliche Sexualdelinquenz jun-
ge Tédter, welche meist mitten in der Pubertdts-
entwicklung stehen, betrifft. Die jugendliche
Sexualdelinquenz sollte daher im Zusammen-
hang mit den in dieser Altersphase stattfinden-
den bio-psycho-sozialen Verdnderungsprozes-
sen gesehen und beurteilt werden.

Als problematisch zu beurteilen ist die rela-
tiv lange Dauer von durchschnittlich 1,7 Jahren
von der Anlasstat bis zur Verurteilung des Ju-
gendlichen. Die Konsequenzen der Tat folgen
daher fiir den Tater erst verzogert und die not-
wendigen Massnahmen mit dem Ziel, eine Kor-
rektur des fehlbaren Verhaltens zu bewirken,
kommen erst spdt zum Tragen. Die bisherige
Praxis, dass jugendanwaltschaftliche Massnah-
men provisorisch schon vor dem Urteil ange-
ordnet werden koénnen, ist daher begriissens-
wert. Ein entschiedenes Eingreifen als Konse-
quenz auf das fehlbare sexuelle Verhalten des
Jugendlichen und eine Beschleunigung der po-
lizeilichen und juristischen Verfahren wdiren
wiinschenswert.

Wenn Jugendkriminalitdt im Allgemeinen
hédufig im Zusammenhang mit Migrationspro-
blemen steht, gilt dies im Besonderen auch fiir
die Sexualdelinquenz. 45.7% der Jugendlichen
in der untersuchten Stichprobe waren Ausldn-
der. Im Vergleich dazu betrafen im gleichen
Zeitraum 35.3% aller Jugendstrafurteile im
Kanton Ziirich Ausldnder bei einem generellen
Jugend-Ausldnderanteil von 22.4% (Bundesamt
fiir Statistik, 2010). Es scheint also einen Zu-
sammenhang zwischen dem Ausldnderstatus
und dem Risiko, dass im Jugendalter Sexual-
delikte veriibt werden, zu bestehen. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass dem Ausldnderstatus
ein direkter Einfluss auf die Begehung von Se-
xualdelikten zukommt, weil dieser mit weiteren
ursdchlichen Faktoren korreliert sein konnte.
Es ist moglich, dass der kulturelle Hintergrund
und die mit der Migration verbundene Verunsi-
cherung einen Einfluss auf die Begehung eines
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Sexualdelikts haben. Der erhohte Auslanderan-
teil sollte jedoch im Zusammenhang mit der so-
zialen Schicht beurteilt werden. Die untersuch-
ten Jugendlichen mit Sexualdelikten kamen
liberwiegend aus einer niedrigen sozialen
Schicht (52.5%). Dagegen wurden nur 33.0%
bzw. 14.5% der mittleren bzw. der hohen sozialen
Schicht zugewiesen!. Wie erwartet zeigt sich ein
Zusammenhang zwischen Auslanderstatus und
sozialer Schicht in der erwarteten Richtung,
dass Ausldnder iibermdssig (70.2%) in einer
niedrigen sozialen Schicht vertreten sind?2.

3.2  Delikte, Opfer und Interventionen

3.2.1 Beschreibung der Anzahl der Urteile und
der einzelnen Taten
Die hdufigsten Verurteilungen betrafen sexuel-
le Gewaltdelikte und sexuelle Handlungen mit
Kindern. Sowurdenin der Stichprobe 86 (38.6%)
Jugendliche wegen sexueller Gewalt (Verge-
waltigung oder sexueller Notigung), 65 (29.1%)
Jugendliche wegen sexuellen Handlungen mit
Kindern und 30 (13.5%) Jugendliche wegen bei-
dem verurteilt. Weiter wurden 46 (20.6%) Ju-
gendliche wegen sexueller Beldstigungen ver-
urteilt. Exhibitionismus (8), Schandung (9) und
die Ausnutzung einer Notlage (1) kamen in der
untersuchten Stichprobe nur vereinzelt vor.
Jedoch zeigten fast die Halfte der Jugendlichen
in der Stichprobe (106, 47.5%) aktuell oder in
derVergangenheit weitere nicht sexuelle Delik-
te. Hingegen hatte keiner der Jugendlichen eine
Verurteilung wegen eines fritheren Sexualde-
liktes aufzuweisen. Es wird somit deutlich, dass
Jugendliche mit Sexualdelikten oft auch ander-
weitig mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Dies
ldsst darauf schliessen, dass nicht nur sexuelle
Motive, sondern auch ganz allgemein grenz-
uberschreitendes Verhalten der Jugendlichen
fiir die begangenen Sexualdelikte relevant war.
Insgesamt begingen die 223 verurteilten
Jugendlichen 1393 Ubergriffe an insgesamt
381 Opfern. Im Durchschnitt kamen auf einen
Tater also mehr als 6 Vorfélle, wobei meist zwi-
schen ein bis zwei Opfer betroffen waren. Die
meisten Jugendlichen der untersuchten Stich-

1 Angaben basieren auf einem N von 179 (44 Félle konnten aufgrund fehlen-
der Angaben zur Ausbildungs- und Berufstdtigkeit der Eltern keiner
Schicht zugewiesen werden).

2 Chi2-Test: chi2 = 45,57, df = 2, p < 0,001.

3 Es wurden jeweils maximal die drei meist betroffenen Opfer eines jeden
Taters in die Untersuchung eingeschlossen.
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probe veriibten eine bis maximal zwei Taten
(151, 67.7%). Jedoch zeigte sich, dass eine kleine
Gruppe, ndmlich 14 Tdter (6.27%), mehr als die
Hilfte aller Ubergriffe (764, 54.8%) begangen
hatte. Es handelt sich bei dieser Gruppe um
jingere Tater (Mittelwert 13,0 Jahre bei der
ersten Tat), welche meist liber einen ldngeren
Zeitraum (durchschnittlich ca. 2 Jahre) sexuelle
Handlungen gegeniiber jlingeren und aus-
schliesslich gegentiber bekannten bzw. ver-
wandten Opfern veriibt hatten. Bei 3 dieser
14 Jugendlichen gab es Hinweise, dass diese
zuvor auch selber sexuelle Ubergriffe erlebt zu
hatten. Keiner dieser 14 Jugendlichen veriibte
gemadss der offiziellen Angaben nach der Ver-
urteilung bis im November 2009 ein erneutes
Sexualdelikt.

3.2.2 Beschreibung der Opfer

Von den 333 analysierten Opfern3 der Studie
waren 79.9% weiblich. Jedoch ist bemerkens-
wert, dass insgesamt 49 der insgesamt 223 der
Téater (22.0%) sich mindestens einmal auch an
einem madnnlichen Opfer vergingen. 24 (10.8%)
der Tater veriibten die Delikte ausschliesslich
gegen verwandte Opfer. 45 (20.2%) der Jugend-
lichen begingen zumindest einmal ein Delikt
gegeniiber einem vollig unbekannten Opfer.
Durchschnittlich waren die Opfer bei der Tat
leichtjlingerals die Téter (12,9 Jahrevs. 13,9 Jah-
re), wobei die Altersspannbreite der Opfer von
wenigen Monaten bis hin zu 51 Jahren reichte.
Von den Opfern waren in 92 Fallen (27.6%) Kin-
der unter 10 Jahren betroffen.

3.2.3 Beschreibung der Tatmerkmale
Auch die sexuellen Handlungen, welche die
Tater durchfiihrten, waren wenig einheitlich.
28 Jugendliche (12.6%) veriibten die Delikte oh-
ne Korperkontakt, das heisst, ihr Verhalten
beschrankte sich auf exhibitionistische Hand-
lungen oder verbale sexuelle Beldstigungen.
Bei weiteren 55 (24.7%) Jugendlichen fanden
Berithrungen des Opfers iiber den Kleidern
statt, wahrend es bei den restlichen 140 (60.3%)
Tédtern zu eigentlichen sexuellen Handlungen
kam, wovon 73 (52.1%) der Jugendlichen zumin-
dest einmal eine genitale oder anale Penetra-
tion vollzogen oder dies zumindest versuchten.
Mehr als die Halfte der Tater zeigte keine
beobachtbare Ausiibung von Gewalt wahrend
des Deliktes. Wenn Gewalt eingesetzt wurde,
dann setzten die Tdter verbale Aggressionen ge-
gen die Opfer ein (93, 41.7%). Hingegen wurden
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nur in geringem Masse korperliche Gewalt ein-
gesetzt (27, 12.1%) oder gar Waffen gebraucht (3,
1.3%). Insgesamt ist davon auszugehen, dass Ju-
gendliche, welche Sexualdelikte begangen ha-
ben, mehrheitlich Formen von psychischer Ge-
walt anwandten oder ein durch das Alter beste-
hendes Machtgefdlle ausnutzten, um die
sexuellen Handlungen durchfiihren zu konnen.

Die analysierten Strafen und Massnahmen
der Jugendlichen beziehen sich nicht aus-
schliesslich auf die veriibten Sexualdelikte,
sondern auch auf weitere begangene nicht se-
xuelle Delikte, welche gemeinsam abgeurteilt
wurden. Dabei wurde bis 2007 das alte Jugend-
strafrecht angewandt, nach welchem mehrheit-
lich entweder eine Strafe oder eine Massnahme
angeordnet werden konnte. Seit dem in Kraft
treten des neuen Jugendstrafrechtes ab 2007
kann aber beides gleichzeitig zum Zuge kom-
men (Donatsch, Flachsmann, Hug & Weder,
2010).

Die Tabelle 1 zeigt die Straf- und Massnah-
menentscheide aufgeteilt nach neuem und al-
tem Jugendstrafrecht. Ab 2007 wurde in 35.9%
der Félle eine Strafe und gleichzeitig eine Mass-
nahme angeordnet. Insgesamt wurde als Strafe
bei 89 Jugendlichen (39.9%) eine Arbeitsleis-
tung angeordnet. Einschliessungen (14, 6.4%),
Verweise (10, 4.6%) oder Bussen (10, 4.6%) wur-
den nur selten als Strafe ausgesprochen. Die
Jugendanwaltschaften wund Jugendgerichte
schienen bei Erst- oder bei als wenig gravie-
rend eingestuften Delikten hdufig eine Arbeits-
leistung als Konsequenz anzuordnen. Bei den
Massnahmen wurde am haufigsten eine ambu-
lante Behandlung bzw. Therapie (76, 34.7%) ein-
gesetzt. In 38 Fillen (17.3%) wurde entweder
zusatzlich zur Therapie oder unabhdngig davon
eine Unterbringung in einer Institution (29,
13.2%) oder in einer Pflegefamilie (9, 4.1%) an-
geordnet. Im Weiteren entschied man sich bei
7 Jugendlichen (3.2%) fiir eine Aufsicht und bei
49 Jugendlichen (22.4%) fiir eine personliche
Begleitung. Insgesamt scheint mit dem neuen
Jugendstrafrecht ein flexiblere Handhabung

Tabelle 1: Straf- und Massnahmenentscheide

der Interventionen moglich zu sein. Dies wird
von den ausfilhrenden Behorden genutzt, in-
dem strafende und unterstiitzende Interventio-
nen seit 2007 vermehrt gemeinsam eingesetzt
werden.

3.2.4 Gefdhrlichkeit und Riickfallrisiken
Im folgenden Abschnitt werden die Ausgangs-
lage und die wichtigsten Ergebnisse betreffend
Rickfilligkeit und deren moglicher Vorhersage
zusammengefasst. Ausfiihrlicher werden die
Resultate in einer weiteren Publikation be-
schrieben (siehe Aebi, Plattner et al., 2011).
Géngige Vorurteile betreffend Sexualdelin-
quenz sind, dass die Téater sexuell krankhaft
veranlagt, chronisch aufféllig und somit hoch
riickfallgefahrdet sind. Unsere Untersuchung
zeigt aber auf, dass dieses Klischee iiberwie-
gend nicht zutrifft. Die meisten der Jugendli-
chen, die eines oder mehrere Sexualdelikte ver-
lUbten, werden nach dem Aufdecken der Tat und
der Verurteilung nicht mit erneuten Sexualde-
likten riickfallig. Den Autoren ist bisher aus der
Untersuchung genau ein Jugendlicher bekannt,
bei dem nach der Verurteilung ein ungiinstiger
Verlauf mit mehreren exhibitionistischen
Handlungen und sexuellen Ubergriffen auf
weitere Kinder beobachtet werden konnte und
der weiterhin als chronisch sexuell auffallig
und gefdhrlich umschrieben werden muss. Ins-
gesamt wurden von den 223 untersuchten Ju-
gendlichen 7 (3.1%) mit einem erneuten Sexu-
aldelikt riickfallig. Auch wenn der unterschied-
liche Zeitraum (1-10 Jahre, im Mittel 4,3 Jahre),
die Begrenzung auf erneute Delikte im Kanton
Zirich und die Dunkelziffer von weiteren Se-
xualdelikten bertiicksichtigt werden miissen,
kann die Sexualdelinquenz insgesamt nicht als
chronisch persistierende Problematik dieser
Jugendlichen beurteilt werden. Diese Ergebnis-
se stehen im Einklang mit internationalen Stu-
dien, welche ebenfalls bei jugendlichen Sexual-
straftdtern niedrige Riickfallraten fiir erneute
Sexualdelikte und deutlich héhere Riickfallra-
ten fiir nicht sexuelle Delikte fanden (Caldwell,

Altes Jugendstrafrecht (n = 155) 62 (40.0%) 78 (50.3%) 2 (1.3%) 13 (8.4%)
Neues Jugendstrafrecht (n = 64) 29 (45.3%) 11 (17.2%) 23 (35.9%) 1 (1.6%)
Total (n =219) 91 (41.6%) 89 (40.6%) 25 (11.4%) 14 (6.4%)

Bemerkung: In 4 Fdllen konnten keine Massnahmenentscheide erhoben werden.
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2010; Gerhold, Brown & Beckett, 2007; Parks &
Bard, 2006). In der Ziircher Stichprobe hatten
100 Jugendliche (43.1%) eine erneute Anklage
oder Verurteilung wegen eines anderweitigen
Deliktes und davon 37 (37%) wegen eines Ge-
waltdeliktes (z.B. KOorperverletzung oder Raub).
Bei einem grossen Teil der Jugendlichen ist die
Sexualdelinquenz also nicht ein spezifisches
Problem der Sexualitédt, sondern ist im Kontext
mit der allgemeinen, auf das Jugendalter be-
grenzten Delinquenz zu beurteilen.

Aufgrund der tiefgreifenden biologischen
und sozialen Veranderungen im Jugendalter ist
die Einschdtzung des Risikos, erneut straffallig
zu werden, welches von einem delinquent ge-
wordenen Jugendlichen ausgeht, mit grossen
Unsicherheiten verbunden. Eine fiir lingere
Zeit verldssliche Risikobeurteilung betreffend
erneuter Delinquenz ist daher ganz generell fiir
das Jugendalter schwierig. Eine noch grissere
Herausforderung ist es aber, spezifische Vor-
aussagen beziiglich des Risikos, dass es zu
erneuten Sexualdelikten kommt, zu machen.
Dazu missen einerseits die Merkmale der
Téterpersonlichkeit und eventuell vorliegende
psychische Stérungen sowie sein Umfeld, aber
auch die Tatmerkmale analysiert werden, wel-
che einen Zusammenhang mit einschldgigen
Riickfdllen aufweisen. Um nicht einzelne Risi-
kofaktoren zu iibersehen, bzw. iiber- oder unter-
zubewerten ist eine strukturierte und systema-
tische Risikoprognose notwendig. Im nordame-
rikanischen Raum wurden einige spezifische
Risikobeurteilungsinstrumente fiir Jugendliche,
welche Sexualdelikte begangen haben, entwi-
ckelt. Von Gutachtern und Gutachterinnen mit
entsprechendem fachlichem Hintergrund kén-
nen diese fiir die individuelle legalprognosti-
sche Einschdtzung angewandt werden. Aller-
dings sind die zur Verfiigung stehenden Instru-
mente allesamt noch in der Entwicklungsphase
und entsprechen bisher noch nicht den ge-
wiinschten praktischen und wissenschaftlichen
Anforderungen (Caldwell, Ziemke & Vitacco,
2008).In der vorliegenden Untersuchung haben
die Autoren das in der Literatur am meisten zi-
tierte Instrument (Das Juvenile Sexual Offender
Protocoll IT (J-SOAP-II) von Prentky & Right-
hand, 2003), riickwirkend, aber ohne Kenntnis-
se der spateren Riickfdlle, eingesetzt. Anhand
der vorliegenden Akten wurde dann die Vorher-
sagegenauigkeit des J-SOAP-II fiir erneute all-
gemeine und/oder sexuelle Delikte tiberpriift
(Aebi, Plattner et al., 2011). Die Ergebnisse der
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durchgefiihrten Untersuchung zeigten, dass
insgesamt die Vorhersagegenauigkeit des Inst-
rumentes limitiert ist, wobei einzelne Teilskalen
besser abschneiden. So sind antisoziale Einstel-
lungen und Anpassungsprobleme (Schule oder
Familie) fiir die Vorhersagen von generellen
Delikten und spezifischen Riickfdllen im se-
xuellen Bereich relevant. Weiter wurde neben
dem untersuchten Instrument, dem J-SOAP-II,
die Schwere bzw. Intensitdt der sexuellen Hand-
lungen als prognostisch wichtiger Pradiktor fiir
erneute Sexualdelikte gefunden. Die Behorden
tun also gut daran, Jugendliche, welche Sexual-
delikte in Form von oralem, genitalem oder ana-
lem Verkehr veriibten, genauer abzukldaren bzw.
zur psychiatrisch-psychologischen Begutach-
tung weiterzuweisen. Insgesamt ist aber eine
Weiterentwicklung und insbesondere eine
Spezifizierung der Risikobeurteilungsinstru-
mente fiir das Jugendalter notwendig, um po-
tentiell gefdhrliche Jugendliche besser zu er-
kennen und frithzeitig entsprechend notwendi-
ge Massnahmen einleiten zu konnen.

3.2.5 Tdtertypen und Kriminalitdtsdimensionen
Ein weiterer Artikel liber die «Ziircher Studie»,
welcher kiirzlich publiziert wurde, beschaftigt
sich mit der Einteilung bzw. Kategorisierung
von Minderjdhrigen, welche Sexualdelikte be-
gangen hatten (Aebi, Vogt et al., 2011). Im Fol-
genden werden die Ausgangslage und die wich-
tigsten Ergebnisse der Studie kurz zusammen-
gefasst und diskutiert.

Verschiedene theoretisch hergeleitete Klas-
sifikationssysteme und empirisch gebildete und
Uberprifte Typologien versuchen Hilfestellun-
gen fiir die Beurteilung der Jugendlichen, wel-
che Sexualdelikte begangen haben, zu geben.
Insgesamt sind aber alle bisherigen Versuche,
sexuell delinquente Jugendliche auf bestimmte
Typen einzugrenzen, unbefriedigend geblieben,
da die vorgenommenen Einteilungen der Kom-
plexitdt des Themengebietes nicht gerecht wur-
den. Die hdufigsten Hinweise in der Literatur
findet man betreffend die Unterscheidung der
jugendlichen Tater, welche Kinder als Opfer,
und der jugendlichen Tdter, welche Jugendliche
als Opfer wédhlen (Gunby & Woodhams, 2010;
Hart-Kerkhoffs, Doreleijers, Jansen, van Wijk &
Bullens, 2009; Hunter, Figueredo, Malamuth &
Becker, 2003). Auch in der Ziircher Studie un-
terscheiden sich diese beiden Typen am deut-
lichsten voneinander. Wenn Kinder Opfer von
sexuellen Ubergriffen von Jugendlichen wur-
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den, sind die Tater meist jiinger und weniger
von ausldndischer Herkunft. Weiter kamen die
minderjdhrigen Straftdter aus einer hoheren
sozialen Schicht und wé&hlten eher verwandte
oder miannliche Opfer fiir ihre sexuellen Uber-
griffe. Sie setzten weniger direkte Aggression
ein, aber die Ubergriffe waren gekennzeichnet
durch intensive sexuelle Kontakte. Es ist auf-
grund der vorliegenden Resultate zu vermuten,
dass den sexuellen Aggressionen gegen Gleich-
altrige und dem sexuellen Missbrauch von Kin-
dern durch Jugendliche unterschiedliche Ursa-
chen zugrunde liegen.

Aufgrund der vorliegenden Daten haben
die Autoren vorgeschlagen, nicht abgrenzbare
Tatertypen, sondern verschiedene Kriminali-
tatsfaktoren bei Jugendlichen, welche Sexual-
delikte veriibten, zu unterscheiden (Aebi, Vogt
et al., 2011). Mittels der Durchfiihrung einer
statistischen Faktorenanalyse werden verschie-
dene Kriminalitdtsdimensionen abgebildet,
welche gleichzeitig bei einem Téter relevant
sein konnen. Weiter konnen diese Faktoren als
mogliche Entwicklungsdimensionen fiir sexuell
lUbergriffiges Verhalten verstanden werden.
Mittels statistischer Verfahren (Hauptachsen-
analyse mit vorhergehender Parallelanalyse
zur Bestimmung der Anzahl Faktoren) konnten
fiinf relevante Dimensionen bestimmt werden.
Die erste Dimension, welche fiir sexuelle Uber-
griffe relevant ist, ist die Entwicklung von sexu-
ellen Interessen bei einer gleichzeitig bestehen-
den fehlenden sozialen Reife. Die Diskrepanz
zwischen sexuellem und sozialem Reifegrad
bildet den Hintergrund dafiir, dass sexuelle
Straftaten an meist jiingeren und vertrauten
bzw. verwandten Opfern veriibt werden. Teil-
weise haben diese Tater in ihrer Vergangenheit
auch schon selber sexuelle Ubergriffe erlebt.
Eine zweite relevante Dimension in der Ent-
wicklung von jugendlicher Sexualdelinquenz
ist die Familie. Erzieherische Defizite und fami-
lidre Schwierigkeiten, welche zu Unterbringun-
gen fiihrten, sind insbesondere auch im Zusam-
menhang mit einem erhéhten Alkohol- und
Drogenkonsum als Risikofaktor fiir die Bege-
hung von sexuellen Ubergriffen zu verstehen.
Weiter ist eine bestehende antisoziale bzw. kri-
minelle Einstellung bei Jugendlichen als dritte
Dimension fiir ein erhdhtes Risiko fiir Sexual-
delinquenz zu nennen. Die sexuellen Ubergriffe
sind dabei als Ausdruck einer egoistischen Hal-
tung zu verstehen, nach welcher eigene Bedtirf-
nisse unabhdngig von deren Auswirkung auf

andere befriedigt werden. Diese Einstellung ist
bei wenig integrierten und sozial benachteilig-
ten Jugendlichen auszumachen. Im Weiteren
sind kulturvermittelte Aggressionen bzw. feh-
lende Integration und Kenntnisse der hiesigen
sozialen Gepflogenheiten als vierte Dimension
fiir ein erhéhtes Risiko fiir sexuelle Ubergriffe
bei Jugendlichen zu nennen. Letztlich ist eine
ernsthafte sexuelle Verhaltensstérung als letz-
ter deliktrelevanter Faktor zu nennen, wobei
mehrere und fremde Opfer sexuell angegangen
werden. Die fiinf beschriebenen Dimensionen
sind gemadss ihrer aufsteigenden Nummerie-
rung von unterschiedlicher Bedeutung fiir die
Beschreibung der Jugendlichen, welche Sexual-
delikte begangen haben, wobei betreffend Hau-
figkeit der ersten Dimension am meisten und
der letzten am wenigsten Gewicht zukommt.
Die Bedeutung dieser fiinf Dimensionen muss
weiter untersucht werden, wobei auch psycho-
logische Variablen und psychische Stérungen
zusatzlich einbezogen werden sollen, welche im
Rahmen der vorliegenden Studie nicht erhoben
werden konnten. Insgesamt ist aber festzustel-
len, dass Reifedefizite, familidre, kulturelle und
soziale Probleme bei der jugendlichen Sexual-
delinquenz bedeutender sind, als das Vorkom-
men von tiefgreifenden Stérungen des Sexual-
verhaltens (z.B. Paraphilien).

3.2.6 Die Begutachtung der Jugendlichen mit
Sexualdelikten

In der vorliegenden Studie wurden im Weiteren
die Kriterien, welche zu einer psychiatrisch-
psychologischen Begutachtung fiihrten sowie
die inhaltliche Qualitdt der erarbeiteten Gut-
achten untersucht. Eine Begutachtung wird sei-
tens der Behorde dann angeordnet, wenn der
Verdacht auf eine psychische Stérung besteht
oder eine geschlossene stationdre Massnahme
notwenig erscheint ( Art. 9 JStGB; Donatsch et
al.,, 2010).

Von den 223 untersuchten Akten von Jugend-
lichen mit Sexualdelikten wurde bei 99 (42.6%)
ein psychiatrisch-psychologisches Gutachten
erstellt. Im Vergleich zum Zeitraum von 1995
bis 1999, in welchem nur 21 (16.9%) von
124 Jugendlichen mit Sexualdelikten begutach-
tet worden sind (Bessler, 2008), werden Gutach-
ten zwischen 2000 und 2008 mehr als doppelt
so hdufig angeordnet wie in den Jahren zuvor.
Diese deutliche Zunahme weist darauf hin, dass
der psychiatrisch-psychologischen Untersu-
chung der jugendlichen Téter, welche ein
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Sexualdelikt veriibt haben, von den Behodrden
heute mehr Gewicht beigemessen wird als frii-
her. Auch scheint die seit 2004 eroffnete Fach-
stelle fiir Kinder- und Jugendforensik massgeb-
lich an dieser Entwicklung beteiligt zu sein, hat
sie doch als spezifisches Kompetenzzentrum
fiir jugendstrafrechtliche Begutachtungen fast
die Hélfte aller Gutachten (49.5%) erstellt.

In der vorliegenden Studie wurde unter-
sucht, in welchen Fédllen bzw. nach welchen
Kriterien eine forensische Begutachtung des
Téters in Auftrag gegeben worden ist. Die Er-
gebnisse der statistischen Auswertungen (uni-
variate logistische Regressionen) sind in der
Tabelle 2 zusammengefasst. Gutachten wurden
hdufiger angeordnet, wenn die Tdter alleine
und nicht als Teil einer Gruppe handelten, wenn
die Téter einer hoheren sozialen Schicht ange-
horten, wenn mehrere Opfer involviert waren,
wenn mindestens drei Jahre jlingere Opfer be-
troffen waren und wenn die Delikte gravieren-
de sexuelle Handlungen beinhalteten. Kein Zu-
sammenhang wurde zwischen der Begutach-
tung und dem Alter, dem Ausldnderstatus oder
wenn der Tdter zum Tatzeitpunkt fremdplat-
ziert war, gefunden. Weiter zeigt sich auch kein
Zusammenhang zwischen der Anordnung eines
Gutachtens und der Involvierung von unbe-
kannten, verwandten oder méannlichen Opfern
oder weiteren Tatmerkmalen, wie Anzahl der
veriibten Ubergriffe, Alkohol- und Drogenkon-
sum oder verbalen und koérperlichen Aggres-
sionen. Insgesamt erscheinen die Kriterien, die
zur Anordnung von Gutachten fiihren, nach-
vollziehbar. Insbesondere bei sexuell gravie-
renden Delikten mit mehreren Opfern scheint
der Verdacht, dass eine erhéhte Gefdhrlichkeit
beim Tadter vorliegt, eine Rolle zu spielen, was
mittels eines Gutachtens genauer erfasst wer-
den sollte (Aebi, Plattner et al., 2011). Bei diesen
Ergebnissen erstaunt aber dennoch, dass Ju-
gendliche, die aus einer niedrigen sozialen
Schicht kommen, weniger hdufig begutachtet
wurden als Jugendliche mit hohem sozialen
Status. Da Jugendliche mit niedrigem sozialen
Status zumindest teilweise als psychosozial
belastet beurteilt werden miissen, ware das
Gegenteil zu erwarten gewesen. Ein zweiter

Diskussionspunkt betrifft die sexuellen Uber-
griffe gegen unbekannte Opfer: Auf dem Hin-
tergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse
zu dieser Problematik sollten Jugendliche, wel-
che unbekannte Opfer angehen, vermehrt psy-
chiatrisch begutachtet werden. Die Begehung
von sexuellen Delikten gegeniiber unbekann-
ten Opfern wurde als bedeutsamer Risikofaktor
fiir weitere sexuelle Ubergriffe im Jugend-
lichen- und Erwachsenenalter identifiziert
(Quinsey, Harris, Rice & Cormier, 2006; Worling
& Langstrom, 2006). Die Uberpriifung, ob eine
einschneidende Massnahme notwendig ist, er-
scheint darum bei diesen Tatern angezeigt. Die
dargelegten Ergebnisse erfordern weitere Ab-
klarungen in Zusammenarbeit mit den zustan-
digen Jugendanwaltschaften.

Der Inhalt und der Aufbau der beurteilten
99 Gutachten variieren im Weiteren stark, je
nach Institution oder Gutachterin/Gutachter.
Die erstellten Gutachten sind vom Umfang her
dusserst unterschiedlich und reichen von zwei-
seitigen Berichten ohne Angaben von Informa-
tionsquellen bis zu iiber hundertseitigen detail-
lierten Expertisen. Nicht immer wird zwischen
erhobenen Informationen und deren Interpre-
tation unterschieden, was die Gutachten unter-
schiedlich nachvollziehbar und objektivierbar
macht. Alle Gutachten beinhalten eine Person-
lichkeitsbeurteilung mit meist einer fundierten
psychiatrischen Diagnosestellung. Hingegen
weisen nur 73 (73.7%) eine Analyse der vom Ta-
ter begangenen Delikte und nur 78 (78.8%) eine
Risikobeurteilung beziiglich erneuter Delikte
auf. Erstaunlicherweise beinhalten 21 (21.2%)
Gutachten keine eigentliche Sexualanamnese
und weitere 10 (10.1%) nehmen nicht spezifisch
Stellung zur Empfehlung einer jugendstraf-
rechtlichen Massnahme. Die seit 2004 von der
Fachstelle fiir Kinder- und Jugendforensik er-
stellten Gutachten (n = 49) waren diesbeziiglich
vollstdndiger und umfassten in 48 Féllen (98.0%)
eine Deliktanalyse, in 47 Féillen (95.9%) eine
Legalprognose und in allen 49 Fallen (100.0%)
einejugendstrafrechtliche Massnahmeempfeh-
lung. Auch wurde in 47 Gutachten (95.9%) eine
Sexualanamnese beschrieben.

Bei detaillierter Betrachtung der unter-
suchten Gutachten (n = 99) zeigt sich, dass bei
65 Jugendlichen (65.7%) gemadss den gangigen
psychiatrischen Klassifikationssystemen4 zum

4 Internationale Klassifikation psychischer Stérungen. (International Classi-
ficiation of Diseases; ICD-10; Dilling & World Health Organization, 2008),
Diagnostic Statistical Manual (DSM-IV; American Psychiatric Association,
1994).

Zeitpunkt der Tat eine psychiatrische Storung
diagnostiziert wurde. Neben sozialen Verhal-
tensauffélligkeiten (Stérung des Sozialverhal-
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Tabelle 2: Ergebnisse der logistischen Regressionen (LR) zur Préidiktion von Begutachtungen
bei Jugendlichen mit Sexualdelikten

B

Tatermerkmale

Alter des Téaters

nein

Ausldnder

nein

Einzeltdter (mind. eine Einzeltat)

ja (**)

Soziale Schicht (1 = niedrig, 3 = hoch)

ja (**)P

Platzierung in Heim oder Pflegefamilie

nein

Opfermerkmale

Mehrere Opfer

ja (**)

Verwandte Opfer

nein

Unbekanntes Opfer (mind. ein unb. Opfer)

nein

Mind. 3 Jahre jiingeres Opfer

ja (***)

Ménnliches Opfer (mind. ein ménnl. Opfer)

nein

Tatmerkmale

Deliktschwere (Intensitdt von 1-6 beim schwersten Delikt)

ja ()

Anzahl sexuelle Ubergriffe

nein

Alkohol/Drogen vor oder wahrend der Tat

nein

Verbale Aggression bei der Tat

nein

Korperliche Aggression bei der Tat

nein

Waffengebrauch bei der Tat

nein

Bemerkung: 2 Signifikanzlevel des WALD Koeffizienten der logistischen Regression: * p < 0,05,
**p<0,01, *** p <0,001; » hohe Schicht = erhéhter Anteil GA; ¢ hohe Intensitdt = erhéhter Anteil GA.

tens; 31.3%) und Aufmerksamkeitsstorungen
(12.1%) zeigten die Jugendlichen in der Stich-
probe auch gehiuft Angste oder Depressionen
(13.1%) sowie Anpassungsstorungen als Reak-
tion auf eine Belastungssituation (11.1%). Wei-
ter traten sexuelle Reifungsstérungen (5.1%)
auf, welche sich in einer Unsicherheit beziiglich
der eigenen sexuellen Identitdt zeigten, und in
2 Fallen (2.0%) konnte eine sexuelle Fehlent-
wicklung (je ein Exhibitionismus und ein Feti-
schismus) gefunden werden. In keinem ein-
zigen Fall wurde eine Pddophilie, also eine
Praferenz, als Sexualpartner Kinder zu wéhlen,
diagnostiziert. Es ist insgesamt festzustellen,
dass %3 der Jugendlichen eine psychische St6-
rung, aber nur sehr wenige eine schwerwiegen-
de sexuelle Fehlentwicklung aufwiesen. Weiter
ist zu erwdhnen, dass viele Gutachten weitere
Symptome von psychischen Auffélligkeiten bei
den begutachteten Jugendlichen erwdhnen,
diese aber nicht die Kriterien einer psychiatri-
schen Diagnose erfiillen. Viele dieser Sympto-
me weisen auf soziale Probleme und Kompe-
tenzdefizite der minderjahrigen Tdter hin und
scheinen damit auch eine Relevanz fiir die Be-

urteilung der Notwendigkeit einer therapeuti-
schen Intervention zu besitzen.

Die meisten Gutachterinnen und Gutachter,
welche eine Risikoprognose in Bezug auf ein er-
neutes Sexualdelikt erstellt haben, sehen auch
ohne weitere Massnahmen ein geringes oder ge-
ringes bis mittleres Risiko (39, 47.6%) fiir ein er-
neutes Sexualdelikt. Bei 19 (23.2%) Fallen wurde
das Risiko auf mittelgradig erhoht eingeschatzt
und bei 24 (29.2%) attestieren die Gutachten eine
mittlere bis hohe oder eine hohe einschlédgige
Riickfallgefahr. Welche Kriterien fiir die Risiko-
prognosen von den einzelnen Gutachtern her-
angezogen wurden, wurde in den meisten der
durchgefiihrten Gutachten nicht transparent
gemacht. Nur in einzelnen Gutachten wurden
standardisierte Instrumente eingesetzt. Dies
wahrscheinlich, weil die standardisierten Inst-
rumente als inhaltlich unbefriedigend und zu-
wenig umfassend angesehen wurden.

Bei allen Gutachten, welche eine Massnah-
meempfehlung beinhalteten (88, 89.8%), wurde
auch eine entsprechende jugendstrafrechtliche
Massnahme empfohlen. Die meisten Gutachte-
rinnen und Gutachter empfahlen eine ambu-

SZKIRSCISJC Heft 1/12 | 25



FORSCHUNG/RECHERCHE

MARCEL AEBI, CORNELIA BESSLER Sexuelle Straftaten von Minderjdhrigen

lante Behandlung (68, 74.7%), wobei diese sto-
rungs- oder auch deliktspezifisch ausgerichtet
sein konnte. Bei 16 Jugendlichen (17.6%) wurde
auch eine ambulante Behandlung empfohlen,
ohne dass eine konkrete psychische Stérung
vorlag. Bei insgesamt 33 Jugendlichen (36.3%)
wurde eine Fremdunterbringung (Institution
oder Pflegefamilie) empfohlen; davon in 2 Fil-
len die Einweisung in eine Massnahmevoll-
zugseinrichtung. Die weniger intensiven Inter-
ventionen — wie die Aufsicht oder personliche
Betreuung eines Jugendlichen und dessen Fa-
milie — wurden bei 4 (4.4%) bzw. 30 (33.0%) der
Gutachten empfohlen.

4. Allgemeine Diskussion und
Schlussfolgerungen

Die vorliegende «Ziircher Studie» zeigt, dass
Jugendliche, welche wegen Sexualdelikten ver-
urteilt worden sind, sich in Bezug auf Tater-,

Opfer- und Tatmerkmale stark voneinander un-

terscheiden. Zusammenfassend koénnen fol-

gende Erkenntnisse der Studie festgehalten
werden:

1. Minderjédhrige, welche Sexualdelikte began-
gen haben, sind meist jung und haben ihre
ersten Ubergriffe hiufig schon vor dem 14.
Lebensjahr begangen. Die jugendlichen Téa-
ter kommen mehrheitlich aus niedrigen so-
zialen Schichten und sind gehduft von aus-
landischer Herkunft. Ein kleiner Teil der Ju-
gendlichen ist fiir mehr als die Hélfte der
begangenen Ubergriffe verantwortlich. Die
meisten minderjahrigen Tdter begehen ein
bis zwei Ubergriffe.

2. Die Opfer der Delikte sind meist weiblich
und umfassen eine breite Altersspanne. In
ca. 20% werden aber auch Knaben oder
madnnliche Jugendliche Opfer von sexuellen
Ubergriffen durch Jugendliche. In ca. 30%
der Fille sind jiingere Kinder von Sexualde-
likten durch Jugendliche betroffen. Die Téter
zeigen nur bedingt direkte Formen von Ge-
waltausiibung. Haufig wird ein altersbeding-
tes Machtgefille genutzt oder psychischer
Druck ausgetiibt, um das Opfer zu sexuellen
Handlungen zu zwingen.

3. Jugendliche, welche wegen Sexualdelikten
verurteilt wurden, haben allgemein ein ge-
ringes Risiko, dass sie erneute sexuelle De-
likte begehen. Aber das Risiko, dass sie ein
erneutes nicht-sexuelles Delikt veriiben, ist
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deutlich hoher. Eine chronisch sexuell-de-
viante Problematik, welche sich in einem
hohen einschlédgigen Riickfallrisiko nieder-
schldgt, ist bei den allermeisten Jugend-
lichen nicht vorhanden. Auch wenn der Ju-
gendliche zuvor eine erhohte Anzahl von
sexuellen Ubergriffen {iber einen lingeren

Zeitraum beging, ist nach der Aufdeckung

und Verurteilung nicht von einem hohen Ri-

siko fiir weitere sexuelle Taten auszugehen.

4. Verschiedene Kriminalitdtsdimensionen
wurden gefunden, welche auf unterschiedli-
che Entstehungsfaktoren hinweisen, warum
Jugendliche Sexualdelikte begehen. Soziale
Reifungsdefizite, familidre Probleme und
allgemein normverletzende Einstellungen in
der Adoleszenzentwicklung spielen eine
wichtige Rolle fiir die Erkldrung von jugend-
lichen Sexualdelikten.

5. Es werden deutlich mehr Minderjdhrige mit
Sexualdelikten als friiher begutachtet. Die
analysierten Gutachten zeigen jedoch eine
grosse Heterogenitdt beziiglich Inhalt, Um-
fang und Aufbau. Es gibt Hinweise, dass die
Gutachten von Minderjahrigen, welche Se-
xualdelikte begangen haben, professioneller
geworden sind. Die von den Jugendanwalt-
schaften getroffenen Entscheidungen, wel-
che Jugendlichen begutachtet werden, sind
lUberwiegend nachvollziehbar.

Aus den erhobenen Befunden lassen sich ver-

schiedene Schlussfolgerungen ableiten. Das

von den Medien teilweise vermittelte Bild von
friih beginnender und dann chronisch verlau-
fender Sexualdelinquenz kann in dieser Weise
nicht aufrechterhalten werden. Es gibt keine

Hinweise auf ein typisches Tdterprofil oder ei-

nen typischen Verlauf fiir Sexualdelinquenz im

Jugendalter. Die Bezeichnung «Sexualstrafta-

ter», welche auf eine Personlichkeitsdisposition

und nicht auf das fehlerhafte Verhalten abzielt,
ist bei Jugendlichen, welche Sexualdelikte be-
gangen haben, nicht angemessen. Anstelle des
stigmatisierenden und wenig hilfreichen Be-
griffs «Sexualstraftater» ist es zutreffender von

«Jugendlichen, welche Sexualdelikte begangen

haben», zu sprechen.

Es ist davon auszugehen, dass verschiedene
Entwicklungsfaktoren bei jugendlicher Sexual-
delinquenz von Relevanz sind. Um die jewei-
ligen Ursachen fiir sexuelle Aggression und
sexuelle Ubergriffe auf Kinder besser zu ver-
stehen, sind weitere wissenschaftliche Studien
notwendig, welche gleichzeitig kriminologische,
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psychologische und biologische Ansdtze be-
riicksichtigen. Jugendliche, insbesondere diese,
welche schwerwiegende Sexualdelikte began-
gen haben, sind individuell abzukldren und im
Rahmen ihrer Entwicklung und ihres Umfelds
Zu beurteilen.

Bei der Anordnung und Durchfiihrung von
Gutachten sind eine weitere Standardisierung
und der Einbezug wissenschaftlicher Erkennt-
nisse notwendig. Die zukiinftig zu erstellenden
Gutachten sollten Informationen zur sexuellen
Entwicklung des Jugendlichen beriicksichtigen.
Die Einschdtzung der Legalprognose sollte auf-
grund der gegebenen Informationen nachvoll-
ziehbar und nach einem strukturierten Leit-
faden oder vergleichbaren Standard geschehen.
Die Entwicklung und die Validierung von spe-
zifischen und standardisierten Risikobeur-
teilungsinstrumenten, welche in zukiinftigen
Gutachten einbezogen werden konnen, wiren
winschenswert. Auf Seiten der Auftraggeber
von Gutachten sollte darauf geachtet werden,
dass Jugendliche, welche schwere Delikte gegen
unbekannte Opfer begangen haben, wegen
ihrer erhohten einschlédgigen Riickfallgefahr
immer begutachtet werden.

Schliesslich fallt auf, dass viele Jugendliche,
die Sexualdelikte begangen haben, relativ un-
bedarft sexuell agieren und wenig oder kein
Wissen iiber die geltenden Gesetze aufweisen.
Insbesondere méannliche Jugendliche sind bes-
ser aufzukliren und auf Formen von psychi-
scher Gewalt zu sensibilisieren, um damit
Sexualdelikten préaventiv entgegenzuwirken.
Den Autoren sind bisher keine spezifischen
Praventionsprogramme bekannt. Solche Pro-
gramme sollten aber entwickelt und in Schulen
und anderen Institutionen mit Jugendlichen
angewendet werden. Weiter zeigt die Studie,
dass Kinder hiufig Opfer von Jugendlichen
werden. Sie sollten darum aufgekldrt werden,
wie sie sich nicht nur vor Erwachsenen, son-
dern auch vor Ubergriffen von Jugendlichen
besser schiitzen konnen.

Literatur

Aebi M., Plattner B., Steinhausen H. C. & Bessler C., Pre-
dicting sexual and non-sexual recidivism in a conse-
cutive sample of juveniles convicted of sexual offen-
ses, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treat-
ment, 23 (4), 2011, 456-473.

Aebi M. & Vogt G., Systematisches Dokumentationssystem
fiir Jugendliche mit Sexualstraftaten, Zirich, Unver-
offentlichtes Manual, Fachstelle fiir Kinder- und
Jugendforensik, Kinder- und jugendpsychiatrischer
Dienst, Universitdt Ziirich, 2009.

Aebi M., Vogt G., Plattner B., Steinhausen H. C. & Bessler
C., Offender types and criminality dimensions in male
juveniles convicted of sexual offenses, Sexual Abuse:
A Journal of Research and Treatment, 2011, E-pup
ahead of print DOI: 10.1177/1079063211420449.

American Psychiatric Association, Diagnostic and statisti-
cal manual of mental disorders DSM-IV, 4t ed., Ameri-
can Psychiatric Association, Washington, DC, 1994.

Aylwin A. S., Clelland S. R., Kirkby L., Reddon J. R., Studer
L. H. & Johnston J., Sexual offense severity and victim
gender preference: A comparison of adolescent and
adult sex offenders, International Journal of Law and
Psychiatry, 23 (2), 2000, 113-124.

Bessler C., Jugendliche Sexualstraftdter, Personlichkeits-
merkmale, Beurteilungsverfahren und Behandlungs-
ansdtze, in: H.-C. Steinhausen & C. Bessler (Eds.),
Jugenddelinquenz: Entwicklungspsychiatrische und
forensische Grundlagen und Praxis, Kohlhammer,
Stuttgart, 2008, 176-199.

Bishop D. M., Juvenile offenders in the adult criminal ju-
stice system, Crime and Justice, 27, 2000, 81-167.

Bundesamt fiir Statistik, Jugendstrafurteilsstatistik, 2010,
http://www.bfs.admin.ch/.

Caldwell M. F, Study characteristics and recidivism base
rates in juvenile sex offender recidivism, International
Journal of Offender Therapy and Comparative Crimino-
logy, 54 (2), 2010, 197-212.

Caldwell M. F,, Ziemke M. & Vitacco M., An examination
of the Sex Offender Registration and Notification Acts
as applied to juveniles: Evaluation the ability to pre-
dict sexual recidivism, Psychology, Public Policy and
Law, 14,2008, 89-114.

Dilling H. & World Health Organization, Internationale
Klassifikation psychischer Storungen ICD-10, Kapi-
tel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien. 6., vollst.
iiberarb. Aufl. unter Beriicksichtigung der Anderun-
gen entsprechend ICD-10-GM 2004/2008 ed., H. Hu-
ber, Bern, 2008.

Donatsch A., Flachsmann S., Hug M. & Weder U., StGB
Schweizerisches Strafgesetzbuch und JStG sowie Straf-
bestimmungen des SVG, BetmG und AuG, inkl.
V-StGB-MStG, Rechtshilfekonkordat, OHG und OHV,
Ausziige aus dem BGG, BStP, SGG sowie AT aStGB
(bis Ende 2006 in Kraft gewesene Fassung) mit Kom-
mentar zu StGB und JStG sowie zu den Strafbestim-
mungen des SVG, BetmG und AuG (18., Aufl., Stand
der Gesetzgebung: 1. Oktober 2009, Stand der Kom-
mentierung: 1. Juli 2009 ed.), Orell Fiissli, Ziirich, 2010.

Gerhold C. K., Brown D. B. & Beckett R., Predicting recidi-
vism in adolescent sexual offenders, Aggression and
Violent Behavior, 12, 2007, 427-438.

SZKIRSCIS)C

FORSCHUNG/RECHERCHE

Heft 1/12 | 27



FORSCHUNG/RECHERCHE

MARCEL AEBI, CORNELIA BESSLER Sexuelle Straftaten von Minderjdhrigen

Gunby C. & Woodhams J., Sexually deviant juveniles: com-
parisons between the offender and offence characte-
ristics of «child abusers» and «peer abusers», Psycho-
logy, Crime & Law, 16 (1&2), 2010, 47-64.

Hart-Kerkhoffs L. A., Doreleijers T. A., Jansen L. M., van
Wijk A. P. & Bullens R. A., Offense related characteris-
tics and psychosexual development of juvenile sex
offenders, Child and Adolescent Psychiatry and Mental
Health, 3 (1), 2009, 19.

Hunter J.A., Figueredo A. ], Malamuth N. M. & Becker J.V,,
Juvenile sex offenders: Toward the development of a
typology, Sexual Abuse: A Journal of Research and
Treatment, 15 (1), 2003, 27-48.

Nedopil N. & Grass P, The Forensic Psychiatric Documen-
tation System (Das Forensisch-Psychiatrische Doku-
mentationssystem FPDS), Forensia, 9, 1988, 139-147.

Oberjugendanwaltschaft des Kantons Ziirich, Persén-
liche Mitteilung, 2011.

Parks G. A. & Bard D. E., Risk factors for adolescent sex
offender recidivism: evaluation of predictive factors
and comparison of three groups based upon victim
type, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treat-
ment, 18 (4), 2006, 319-342.

Prentky R. & Righthand S., Juvenile Sex Offender Assess-
ment Protocol II (JSOAP-II) Manual, U.S. Department
of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juveni-
le Justice and Delinquency Prevention, Washington,
DC, 2003.

28 | Heft 1/12 SZKIRSCIS)C

Quinsey V. L., Harris G.T., Rice M. E. & Cormier C. A., Vio-
lent offenders appraising and managing risk, 2nd ed.,
American Psychological Association, Washington, DC,
2006.

Schmelzle M., German version of the Juvenile Sex Offender
Assessment Protocol II (JSOAP-II), 2004, Availab-
le from http://www.forio.ch/PDF/gutachten/JSOAP_
UBERSETZUNG.pdf.

Worling J. R. & Langstrom N., Risk of sexual recidivism in
adolescents who offend sexually: Correlates and assess-
ment, in: H. E. Barbaree & W. L. Marshall (Eds.), The
Juvenile Sexual Offender, 2nd ed., New York, Guilford
Press, 2006, 219-247.

Marcel AEBI

Cornelia BESSLER

Fachstelle fiir Kinder- und Jugendforensik
Zentrum fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie
der Universitdt Ziirich

Neptunstrasse 60

8032 Ziirich

E-Mail: marcel.aebi@kjpdzh.ch



	Sexuelle Straftaten von Minderjährigen : Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Kanton Zürich

